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Vor eri n n e r u n

Nachstehender Aufsal-z war vor acht Monaten dem 
Druck übergeben, ich hatte aber, auf die Nachricht, dafs 
man das von mir damals nur befürchtete Gesuch zwar 
wirklich realisirt, jedoch nichts weiter, als das den Liv- 
Ehst- und Kurländischen Provinzen Allerhöchst bewil
ligte Indult auf ein Jahr, zur Bezahlung ihrer hypothe
karischen Capitalschulden, erreicht habe, den Druck 
untersagt. Da ich indefs vernehme, dafs man sich im 
mer noch mit der Hoffnung schmeichelt, cs werde der 
Curs der Banknoten allgemein festgesetzt werden; so 
trage ich kein Bedenken, meine Gedanken in öffentlichen 
Umlauf zu bringen, und hoffe, dafs meine Provinz und 
Standesgenossen, obzwar mein Aufsatz der bei einigen 
unter ihnen herrschend gewordenen Idee widerstrebt, 
in demselben nichts als den durch reinen Patriotismus 
belebten Eifer für die Erhaltung ihres äufserst zarten 
und leicht zerstörbaren Credits erkennen werden.

Ähnliche Begebenheiten im menschlichen Verkehr 
erzeugen überall ähnliche Ideen. So berichteten uns die 
öffentlichen Blätter vor sechs Monaten, dafs die Guts
besitzer in Schlesien ihren König um die Herabsetzung 
des gesetzlichen Zinsfufses gebeten hätten.

Die Spitze meines Aufsatzes hat damit nur wenig 
Ähnlichkeit; denn ich habe die Herabsetzung des Zins
fufses „nur für diejenigen Gutsbesitzer vorgeschlagen, 
„welche erweislich, wegen der niedrigen Marktsilber- 



„preise ihrer Gutsprodukte, nicht im Stande sind, ihren 
„Privat - Creditor en die gesetzlichen Zinsen in Silber 
„ abzutragen. “

Mein Vorschlag beschränkt sich also nur i. auf 
gewisse Personen, 2. auf die Capitalien in Silber
Münze.

Die allgemeine Herabsetzung des gesetzlichen Zins
fusses würde das Gegentheil befördern, nämlich 1. die 
Erhöhung des natürlichen Zinsfusses, und 2. den Wu
cher; das Erstere, weil der gesetzliche Zinsfuss desto 
unpolitischer und unwirksamer wird, jemehr er sich 
unter den natürlichen Zinsfuss neiget, und das Zweite, 
weil der Wucher in eben diesem Fall desto mehr Reitz, 
zur Übertretung des Gesetzes erhält.

He im th al, am s5. Oetober 1811.



Gedanken 5
über

den Vorschlag eines Zwangsgesetzes
zur Fixirung des Curses der Assignationen

Ich trete Wider diese Mafsregel öffentlich 

auf, da sie schon allgemein bekannt ist, um den 
Credit der livländischen Gutsbesitzer zu retten, 
und um den Vorwurf der, durch den Zeitgeist 
genährten, immer mehr und mehr einreifsenden 
Characterlosigkeit und Ungerechtigkeit von ihnen 
abzuwälzen.

Meine Unbefangenheit in dieser Sache be
gründe ich mit der wahren Versicherung, dafs 
mein Einkommen, wenn das Zwanggesetz er
folgen sollte, sich verdoppeln müfste; was ich 
Jedermann, der daran zweifelt, zu beweisen mich 
erbiete. Ich hätte dessen nicht erwähnt, da meine 
Argumente und nicht öconomische Verhältnisse 
meine Ansicht der Sache verfechten müssen, 
wenn ich nicht auch diejenigen überzeugen 
möchte, welche ihre Meinung ihrem Vorth eile 
anpassen, und ungefähr also urtheilen : Der 
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Mann mufs triftige Gründe haben, so zu spre
chen , da seine Meinung mitt seinem eigenen 
Interesse streitet.

Es hatte sich, Im vorigen Jahre, in der Stadt 
Dorpat eine Gesellschaft gebildet, welche durch 
ein Circulair alle verschuldete Gutsbesitzer auf
forderte, ihren Gläubigern für ihre Forderungen 
„ in Silberrubeln, zwei Rubel Banknoten für den 
„ Silberrubel anzubieten, und im Fall sie sich 
„dessen weigern, Se. Kaiserliche Majestät um 
„ ein Zwanggesetz zu suppliciren, das sie hiezu 
,, nöthige. "

Dieses Circulair enthielt kein einziges Argu
ment, als die Noth der Gutsbesitzer in schreien
den Farben, und übrigens ein bodenloses Rai- 
sonnement über den Curs der Silbermünze.

Dafs Se. Kaiserliche Majestät von den Staats
schuldnern, statt des Silberrubels, zwei Rubel 
Banknoten in Zahlung anzunehmen befohlen 
haben, ist so gerecht, als den richtigen Grund
sätzen eines soliden Banksystems, das keinen 
Bankerott machen will, angemessen, und hat 
bereits seine Wirkung geäufsert, indem der im 
schnellen Fallen begriffen gewesene Curs der 
Banknoten seitdem, ungeachtet der fortdauernden 
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Einwirkung jener Ursachen, welche sein Sinken 
hervorgebracht hatten, unbeweglich stehen ge
blieben ist; aber sobald der Geld - Capitalist 
gezwungen werden sollte, den ausgeliehenen Sil
berrubel in Banknoten, unter dem Curse, anzu
nehmen, so würde diefs unfehlbar viele schlimme 
Folgen für den Staat haben, und seinen Wohl
stand untergraben.

Einige dieser Folgen würden seyn :
1. Die Unsicherheit des Eigenthums, gegen den 

Zweck des Staats.
Wozu wären die Gerichtsbehörden da, wozu 

die mit Abgaben belegten gerichtlichen Forma
litäten bei der Versicherung des Eigenthums, 
wozu das eingeführte Stempelpapier, die Hypo
thekenordnung, mit einem Worte, wozu die Ge
setze und die, nach vieltausendjähriger Erfahrung, 
so künstlich zusammengesetzte bürgerliche Ord
nung, wenn man damit die Sicherheit des Eigen- 
thums nicht hätte begründen wollen*? Oder ist 
der Geldcapitalist nicht auch ein Staatsbürger, 
der auf die Vortheile der bürgerlicher Ordnung 
eben dieselben Ansprüche hat, als der Grund- 
eigenthümer ?
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s> "Die, aus der Unsicherheit des Eigenthums fol
gende Zerstörung des allgemeinen Credits im 
In- und Auslande. T)

3. Mit der Zerstörung des allgemeinen Credits, 
der Verlust des Handels mit auswärtigen 
Staaten, und im Fall dieser dennoch statt 
finden sollte, insolange

4» eine beträchtliche und unersetzliche Einbufse des 
Nationalvermögens; denn diejenige Nation , 
welche mit einer andern Nation handelt, die 
Feinen Credit hat, thut dieses, weil sie dabei

1) Credit ist der gute Glaube, den man an das gege
bene Versprechen hat. Den Credit braucht Jedermann, 
und wer diesen verloren hat, ist so gut als moralisch 
todt. Man kann sich keinen einzigen Verkehr in der 
menschlichen Gesellschaft denken, mit welchem der 
Credit nicht so innig verbunden wäre, dafs, nach seinem 
Verschwinden, nicht eine augenblickliche Trennung er
folgen müsste. Wer einmal das gegebene Versprechen —. 
förmlich oder nicht förmlich, das gilt Jedem gleich, der 
nur auf eine Spur von Bildung Anspruch macht — nicht 
gehalten hat, verdient keine Achtung und sein Wort 
keinen Glauben, es sei denn, dafs die Erfüllung seines 
Versprechens ihm physisch unmöglich gewesen sey. Wie 
viele Achtung und wie vielen Glauben möchte wohl 
eine verbundene Gesellschaft verdienen, welche ihre Ab
sicht ölfentlich an den Tag legt, nach einem Gesetz zu 
ringen, das sie ihres gegebenen Versprechens entbinde? 
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in Gefahr kömmt, nur unter den für sie 
sehr vortheilhaften, und für die Letztere 
um so nachtheiligeren Bedingungen. Diefs 
beweisen der Handel mit allen wenig oder 
gar nicht cultivirten Nationen, und jeder 
Handelsvertrag mit einem Manne, der kei
nen Credit hat.

5. Mit der Beeinträchtigung des auswärtigen 
Handels, die Stockung des innern Handels 
und der Production, daher auch ein aberma
liger Verlust am Nationalvermögen. )2

Wir erfahren ja eben, wie durch die Seehandels
sperre alle russischen Producte, welche für den auswär
tigen Bedarf waren erzeugt worden, im Silberpreise ge
sunken sind, wie sie sich anhäufen, und wir können 
sicher annehmen, dafs die innere, durch den vormaligen 
auswärtigen Absatz vor kurzem belebte Betriebsamkeit, 
wenn sie nicht noch in vollem Schwünge wäre, schon 
aufgehört haben müsste. Man erwäge den Verlust des 
Nationalvermögens an der vermissten Rente des in die
sen Producten steckenden Capitals, selbst an dem (Kapi
tale , welches die Unternehmer beim nachtheiligen Ver
kauf dieser Producte einbüfsen; man erwäge den Ver
lust des ersten Producenten, der ihren Urstoff erzeugt 
oder bearbeitet hatte, und nun, wegen Mangel an Ab
satz, eine seiner Fähigkeit und seinem Vortheile weni
ger angemessene Hanthierung ergreifen mufs; man erwäge 
endlich den Verlust der Handcisbalance und den an dem 
Curs der Banknoten.
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6. Die Auswanderung der Capitalien; da der Ei
gen th um er, aus natürlicher und kluger Vor
sicht, sein mobiles Vermögen von einem 
gefährlichen und unsichern Orte wegschaf
fen und in Sicherheit bringen wird. 5)

5) Mir ist bekannt, da Cs das Circulair, wo wider ich 
meine Stimme laut erhebe, schon viele Kündigungen 
von furchtsamen Gläubigern veranlasst habe; aber diese 
bedenken nicht, dass in der Gerechtigkeit, in der Festig
keit und in der Consequenz, welche unser erhabene 
Monarch und Gesetzgeber in allen seinen Finanzgesetzen 
geäufsert hat, die sichere Gewähr des Eigenthums aller 
seiner Unterthanen zum Grunde liege.

4-) Das Steigen und Sinken der Banknoten hängt von 
der Realität der Bankoperationen ab, was die Geschichte 
des Papiergeldes durchaus bestätigt, und kein Schrecken
gesetz kann zu ihrer Realität etwas beitragen. In Frank
reich konnte das Blut der Capitalistcn, das von den Al
tären der Nation und ihrer Götzen strömte, den Assig
naten keine Realität geben; im Gegentheil sanken sie, 
Während dessen, bis zu nichts herab. Ohne Blutver
giessen und langsamer geschah di eis bei den menschli
cheren Nordamerikanern.

5) Wer sich die Mühe geben wollte, über den Handel

7. Das Sinken des Cursts der Banknoten; 4) 
endlich,

8. Der Verlust der letzten Silbermünze aus dein
Reiche. 5)
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Aufs er den schädlichen Folgen, die ein sol
ches Zwanggesetz nach sich ziehen wurde, haben

der Nationen mit einander nachzudenken, würde, ohne 
wissenschaftliche Kenntnifs, leicht einsehen, dafs dieser 
Handel, so wie er heut zu Tage betrieben wird, wenn 
er nicht zu dem, blos unter rohen und barbarischen 
Nationen üblichen Tauschhandel herabsinken soll, nur 
vermöge eines unter allen gesitteten Nationen unwill- 
kührlich eingeführten Ausgleichungsmittels betrieben 
werden könne. Dieses allgemeine Ausgleichungsmittel ist 
bekanntlich die Silbermünze nach ihrem Schrot und 
Korn.

Wenn die Grenzprovinzen die zum auswärtigen Han
del durchaus unentbehrliche Silbermünze nicht, beim 
Innern Verkehr, in Zahlung gebrauchen würden, bei 
welchem die Zinsenzahlungen von grofser Bedeutung 
sind, so müsste die Silbermünze, als Realität der Bank
noten , verschwinden; der mit dem Auslande handelnde 
Kaufmann würde seinen Handlungsgewinnst in auslän
dischen Waaren und nicht in Silbermünze einziehen; 
der auf die Art forcirte Überschufs an ausländischen 
Waaren würde einen Verlust nach sich ziehen, oder, 
wenn er seinen Gewinnst in Silbermünze einzöge, 
müsste dieses Capital in seinem Kasten so lange un
fruchtbar liegen, bis eine nachtheilige Handelsbalance 
einträte. Die Beschaffenheit des Handels unter allen Na
tionen hatte die Silbermünze im Innern Verkehr der 
Grenzprovinzen unwillkührlich festgehalten; ein Gesetz, 
das sie durchaus gewaltsam verdränge, würde den Han
del mit dem Auslande, nach einer allgemeinen Verwir-
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die Gutsbesitzer zuverlässig nicht bedacht, welch 
eine, mit dem Geiste einer beglückenden Gesetz
gebung im offenbaren Widerspruche stehenden 
Ungerechtigkeit damit verbunden ist; sonst wür
den sie davon abgestanden haben. Diese läfst 
sich sehr einfach darstellen. Es liehe mir heute 
jemand, voll Zutrauen auf meine Redlichkeit, Silber
rubel; morgen erschien ein Gesetz, was mich 
meines dagegen gegebenen Versprechens ent
bände, und übermorgen biete ich diesem Manne, 
der meiner Ehrlichkeit traute, der durch seinen 
Vorschuss die Sicherheit meines Eigenthums be
festigen half, der mich dem Wucherfrafse ent
riss , übermorgen — sage ich — biethe ich, ich 
Zahlungfähiger, ihm, zwar mit Achselzucken, 
aber eiserner Stirne, zwei Rubel Banknoten für 
den Silberrubel an, wofür er, nach dem jetzigen 
Curs, nur einen halben Silberrubel, und falls 
indefs der Curs gesunken wäre, uni so viel 
weniger wieder bekäme. Welch eine empörende 
Ungerechtigkeit! Welcher redliche Mann möchte

rung, und mit ihm die innere Betriebsamkeit vertilgen, 
und am Ende, an die Stelle der zunehmenden Civilisation 
des russischen Reichs, die Barbarei zurück führen.
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wohl von einem solchen Gesetze Gebrauch ma
chen, so lange er zahlungsfähig ist?

Wenn das durch ein solches Zwanggesetz den 
Geldcapitalisten genommene Vermögen nur allein 
die mit Silberschulden so sehr belasteten Guts
besitzer bekämen, denen, nach dem Abtrage der 
Zinsen, zu ihrem Unterhalte nichts übrig bliebe; 
so hätte das Gesetz doch eine zu vertheidigende 
Seite. Allein mit ihnen würden alle wohlhabende 
Grundeigenthümer, im Verhältnifs ihrer Silber
schulden, zur Erweiterung ihres Wohllebens ge
winnen, so wie auch diejenigen, welche Güter 
für Banknoten gekauft, Silberrubel dazu geliehen, 
diese zu einem niedrigen Curs der Banknoten 
verwechselt haben; und dieses Spiel zum zwei
tenmal zu ihrem Vortheile auf dem Rückwege 
treiben wollen.

Einige der das Zwanggesetz wünschenden 
Gutsbesitzer unterstützen es mit zweierlei Grün
den, welche, ihrer scheinbaren Billigkeit wegen, 
wohl zu erwägen sind.

Der erste Grund ist, dafs sowohl alle bestän
dige, öffentliche Lasten und Abgaben, als auch 
die durch politische Begebenheiten erzeugte zu
fällige Verluste blos den Grundeigenthümer, aber 
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niemals den Geldcapitalisten treffen; zweitens, 
dafs die Allerhöchst bewilligte Annahme der 
Banknoten, gegen Staats-Obligationen in Silber
rubel, den Geldcapitalisten allein begünstigen.

Dafs der Geldcapitalist die beständigen Staats
lasten nicht trage, gebe ich zu; aber eben so 
wenig trägt sie der Grundeigenthümer von sei
nem Capitale, was er in seinem Grundstücke be
sitzt; denn der Acquirent eines Grundstücks, 
sei es nun durch Kauf, Erbschaft, oder sonst auf 
irgend eine Art, erhält damit ein Capitalvermö- 
gen, was er findet, wenn er von den Einkünften 
des Grundstücks die Zinsen der darauf etwa haf
tenden Schulden und die öffentlichen Abgaben 
abzieht, und aus dem Reste das Capital nach 
dem hypothekarischen Zinsfufse berechnet. Wenn 
während seines Besitzes eine neue Auflage er
scheint, nur alsdann wird er, und zwar sehr 
unverhältnifsmäfsig, besteuert, indem nicht sein 
Capital, sondern der Umfang seines Grundstücks 
dazu den Mafsstab abgiebt. Diefs folgt aber aus 
der Natur des physiocratischen Finanzsystems, 
das in keinem Reiche in Europa so milde aus* 
geführt wird, als in Rufsland.
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Die Besteurung der Geldcapitalien wäre dem
nach eine Vermögensteuer, welcher der Grund- 
eigenthümer, gleich dem Geldcapitalisten, unter
worfen wäre, mit dem Unterschiede, dafs jener 
unendlich viele Mittel finde würde, ihr zu ent
gehen, deren sich dieser nicht bedienen könnte. 
Zu diesen Mitteln verhilft sie ihre, manchen 
wilden Vögeln ähnliche Beschaffenheit, die uns 
in ihrer Freiheit mit ihrem Gesänge ergötzen, 
beim Haschen nach ihnen scheu werden, und im 
Käfich sterben. Lafst uns daher dem Geldcapitale 
seine Natur nicht mifsgönnen, die ebensowohl 
ein Werk der Gottheit ist, als die schwerfälligere 
Natur der Grundstücke, deren Besitze im Frie
den mehr Sicherheit und während des Krieges 
den Vorth eil gewährt, darum nicht beneidet zu 
werden.

Die durch die politischen Verhältnisse erzeug
ten Verluste treffen den Geldcapitalisten sowohl 
als den Grundeigentümer, und alle Unter
nehmer (in staatswirthschaftlicher Bedeutung). 
Man erkundige sich doch, wie viele Capitalisten 
in den letzten Jahren ihre Zinsen bekommen 
haben? Worüber die Gutsbesitzer, gegen welche 
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meine Schrift gerichtet ist, die beste Auskunft 
geben möchten.

Zum zweiten können nur die Besitzer der 
mobilen Geldcapitalien von dem Vortheile der 
öffentlichen Anleihe Gebrauch machen. Wie un
gerecht wird daher der missgönnende Vorwurf, 
da bekanntlich die auf livländische Landgüter 
gegebene Capitale, in den letzten Jahren, zu den 
Immobilien gehören; obendrein ist ja dem Schuld
ner nicht verwehrt, seine Banknoten, vor der 
Silberzahlung, in eine Staatsobligation mit eben 
dem Vortheile selbst zu verwandeln. Dieser Vor
wurf wird noch um so ungerechter, als über 
die Hälfte der livländischen Gutsbesitzer, durch 
die (Kreditbank, zum Theil indirecte Staatssilber
schuldner geworden sind, denen, wie ich bereits 
oben angeführt habe, gestattet worden ist, die 
Capitalsilberschulden nebst Zinsen in Banknoten 
abzutragen.

Indem ich nun die Wohlthätigkeit des ge
wünschten Zwangesetzes (wie ich hoffe, mit 
rechtlichen und staatswirthschaftlichen Princi- 
pien) bestreite, will ich damit keinesweges be* 
haupten, dafs die Noth der livländischen Guts
besitzer nicht im Allgemeinen gegründet und 
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unverschuldet sei, und dafs sie keine Ansprüche 
an die Gnade upd selbst an die gesetzliche Hülfe 
unseres erhabenen und gerechten Monarchen 
hätten; im Gegentheil ist es leider wahr, dafs 
so viele Familienväter unter ihnen von ihrem 
im Gute steckenden Vermögen nicht allein gar 
kein Einkommen haben, sondern sogar weniger 
einnehmen, als die gesetzlichen Zinsen ihrer 
Schulden betragen.

Die Hauptursache der geringen Einnahme 
Legt nicht in dem erhöheten Werthe des Silber
rubels, wie man grundfalsch behauptet, sondern 
in dem geringen Marktsilberpreise der Guts
produkte.

Vor dem Tilsilter Friedensschlüsse richtete 
sich der livländische Kornpreis nach dem Preise 
des Ostseemarktes, und die Last Kokken galt, 
in den letzten 20 Jahren, im Mittel achtzig Sil
berrubel; nach dem Fried en schlösse aber, seit
dem der Ostseemarkt dem livländischen Korne 
"verschlossen ist, im Mittel nur sechszig Silber
rubel, in dem letztverflossenen Jahre sogar nur 
vierzig Silberrubel. Die meisten Landgüter in 
Livland sind vor dem Friedensschlüsse acquirirt, 
und ihr Preis, bei ihrer Acquisilion, nach dem 

' 5 fciöh unlv. Vs?A» A
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damaligen Kornpreise regulirt worden; woraus 
hervorgehet, dafs der Gutsbesitzer in dem letzt
verflossenen Jahre nur die Hälfte dessen einge
nommen hat, was er vor dem Friedensschlüsse 
einnahm; dafs er, wenn sein Gut zur Hälfte 
verschuldet war, von seinem Vermögen fast gar 
kein Einkommen gehabt hat, und dafs er, falls 
sein. Gut über die Hälfte verschuldet war, nichi 
einmal die gesetzlichen Zinsen zahlen konnte

Der Curs der Banknoten hat auf den Pro- 
ductensilberpreis der Ostseeprovinzen und der 
nächstangrenzenden Länder des russischen Reichs, 
so lange ihnen der Zugang zum Ostseemarkte 
nicht verwehrt ist, gar keinen Einfluss; demnach 
ist die Sperre des Seehandels einzig und allem 
die Ursache unserer Armuth.

Aber aussergewöhnliche und gewaltsame Um
stände erfordern auch ausserordentliche und kräf
tige Gegenanstalten, wenn ihr Nachtheil nicht 
unheilbar werden soll, und wenn die für der 
Frieden und freien Verkehr gegebenen Gesetze 
und eingeführten Gerichtsgebräuche unserer Pro
vinz im entgegengesetzten Falle nicht hinreichen, 
unser Eigenthum zu schützen; so sind wir aller
dings nothgedrungen, Sr. Kaiserlichen Majestät 



um einstweilige Verordnungen zu bitten, welche 
die Gefahr von unserem Vermögen abwenden 
sollen; aber die väterliche Fürsorge unseres Mo
narchen veranlasst uns keinesweges zu hoffen, 
dafs Se. Kaiserliche Majestät einem Theile seiner 
glücklichen Unterthanen sein Vermögen gewalt- 
sum nehmen und für das Reich nachtheilige Ge
setze erlassen werden, um den andern Theil 
damit zu entschädigen oder wohl gar zu be
reichern.

Für die Gutsbesitzer, welche ihr Landgut 
selbst disponiren und jetzt noch im Stande sind, 
aus ihrem Landgute, neben ihrem nothdürftigen 
Auskommen, ihren Gläubigern gerecht zu wer
den, weiss ich wahrhaftig hein rechtlicheres Mit
tel zur Vermehrung ihres Wohllebens, als den 
rechtlichen Erwerb, und die geduldige Hoffnung, 
dafs der freie Verkehr mit dem Auslande ihr 
jetzt unfruchtbares Kapitalvermögen bald wieder 
geltend machen werde.

Nur zum Besten derjenigen Gutsbesitzer, 
welche erweislich, wegen der niedrigen Markt
silberpreise der Gutsproducte, nicht im Stande 
sind, ihren Privatcreditoren die gesetzlichen Zin
sen abzutragen, und in Gefahr stehen, durch den 
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Verlauf ihrer Güter oder deren Invcntarien, das 
darin steckende und wegen der niedrigen Ge
treidepreise unfruchtbar gewordene Capital auf 
immer zu verliehren, wäre ein wirklich gerech
tes und patriotisches Gesuch von dem livländi
schen Adel zu den Füfsen des Thrones zu legen, 
des Inhalts, dafs Le. Kaiserliche Majestät verord
nen mögen, „ dafs jeder dieser Gutsbesitzer ins- 
„ besondere berechtigt sei, so lange die Guts- 
„ producte keine freie Fahrt auf dem Meere ha- 
„ ben werden, seinen Privatgläubigern, mit der 
„ Befreiung von der Capital Zahlung, pro rata 
„ihrer Forderungen in Silbermünze, die Zinsen 
„ zu einem, nach Massgabe seiner Einkünfte 
„ jährlich zu regulirenden Zinsfüsse, unter dem 
„gesetzlichen, zu zahlen; wobei dem Schuldner, 
„für die Verwaltung seines Gutes, im Fall er 
„ deren nicht untüchtig befunden werden sollte, 
„ ein gewisser Antheil an den reinen Einkünften 
,, zu seinem Unterhalte angewiesen werden 
,, müfste. "

Mit dieser Ausgleichung der gegenwärtigen 
Spannung zwischen dem Geldcapitalisten und 
seinem Schuldner, hätte einer Seits der Capitalist 
gewonnen, dafs, mit Vermeidung des Concurses, 
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seine Capitalforcierung erhalten und so viel als 
möglich den Umständen nach fruchtbar erhalten 
werde; denn wo wenig ist, kann nur wenig, 
und wo nichts ist, auch nichts genommen wer
den; und anderer Leits hatte der unglückliche 
Gutsbesitzer, aufser der Conservation seines un
fruchtbar gewordenen Vermögens, bis zu einem 
glücklicheren Zeitpunkte die Gelegenheit, sich 
seinen Unterhalt daraus zu erwerben.

Die falsche Scham, welche die Gutsbesitzer 
zurückhält, ihren ärmlichen Vermögenszustand 
ihren Gläubigern zu entdecken, wird hier für 
beide Theile gefährlich, und ist unter jenen 
Gutsbesitzern zu ihrer unbedachtsamen Verein
barung zuverläfsig die Haupttriebfeder gewesen; 
dahingegen ist cs ehrenvoller, seine Armuth zu 
bekennen, und mit der treuen Erfüllung seines 
Versprechens so lange fortzufahren, als es die 
Kräfte erlauben. Je niedriger die Preise der Guts- 
producte sinken, desto mehr sollte man ange
spornt werden, solche zu vermehren, sich desto 
mehr an Bequemlichkeit und Lebcnsgenufs ver
sagen, und mit desto frischerem Muthe jede 
Gelegenheit zum rechtlichen Erwerbe ergreifen.

Es möchte unter den Geldcapitalisten unge



rechte, auf ihr Prioritätsrecht sich stützende 
Ausnahmen geben, die den schuldlosen Gutsbe
sitzern den gütlichen Zinsenvertrag, nach mei
nem skizzirten Vorschläge, nicht bewilligen 
würden; für diese wäre die Allerhöchst zu er- 
theilende Verordnung passend.

Geschrieben zu Heimthal im Monat März 1811.



St-PETER3BURG , den 28. April 1811.

Ich sage Ihnen meinen verbindlichsten Dank 

für das gütige Vertrauen, womit Sie mir Ihre Ge

danken über die Wünsche Ihrer leidenden Lands

leute, sich durch ein Gesetz, welches den Curs der 

Assignationen gegen Silber höher stellt, als der 

wirkliche Wechselcurs ist, Erleichterung in Bezahlung 

ihrer Schulden zu verschaffen, mitgetheilt haben.

Ein solcher Vorschlag läfst sich freilich so wenig 

mit den bestehenden Gesetzen, als mit den allgemei

nen Begriffen der Gerechtigkeit reimen, und es ist 

daher wohl nicht zu fürchten, dafs ex von der Le

gierung je angenommen werde. Ein solches Gesetz 

würde auch mehr zur Zerstörung des noch übrigen 

Credits in Livland dienen, cds dafs er den Schuld

nern wahre Erleichterung schaffte. Denn wer 

möchte einem livländischen Edelmanne noch ein 
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Pfund Silber leihen, wenn man die Erfahrung hätte, 

dafs es in Liefland Recht werden könnte, mit einem 

halben Pfunde oder noch mit weniger bei der 

Wiederbezahlung vorlieb zu nehmen? — Eine sol

che Ritterschaft würde eben so viel Mühe haben, 

Assignationen als Silber zu finden; denn da sie 

es jetzt für billig hält, ihre Gläubiger zu zwingen, 

statt des Silbers Assignationen zu einem höheren 

Preise anzunehmen, als sie gelten; wird sie es nicht 

für noch billiger halten, für die Assignationen £ 

oder % Rubel Silber zu bezahlen, ivenn ihr Werth 

im Wer lauf der Zeit auf oder i Silberrubel 

stiege? Ihre Bemerkungen hierüber sind so klar 

und richtig, dafs sie keiner Auctorität bedürfen, 

um Jedermann zu überzeugen,

Ihren Vorschlag eines Moratoriums bis zur 

freien Schifffahrt, finde ich sowohl mit der Gerech

tigkeit, als mit dem allgemeinen Vortheile über

einstimmend. Jedoch scheint es mir hart und un

gerecht, den Gläubigern zu einer Zeit, wo die 

Zinsen allenthalben, steigen, diese zu kurzem Mich 
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dünkt daher, dajs auch in Ansehung desjenigen 

Theils der Zinsen, den die Gutsbesitzer zu bezah

len nicht im Stande sind, nur ein Moratorium 

statt finden müfste, und überhaupt wünschte ich 

Ihrem Vorschläge einige genauere Bestimmungen, 

um aller Chicane und allen Weitläuftigkeiten vor

zubeugen, den die Schätzungen nach sich ziehen 

möchten, welche Sie verlangen. Ich würde ihn etwa 

in folgenden Bunden fassen :

Der Indult soll sich auf die Capitalzahlung 

und auj die Hälfte der Zinsen bis ein Jahr nach 

der freien Schifffahrt oder dem Frieden mit Eng

land erstrecken, jedoch nur unter folgenden Ein

schränkungen :

1.

Jeder, wer an diesem Indult Theil nehmen will, 

mufs bete eisen, i) däfs sein Gut nach einer unpar- 

theiischen Taxe ('wobei entweder der Mittelpreis 

des Getreides von den Jahren 1780 — 1805 zum 
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Grunde gelegt oder der Hacken zu den Preisen 

jener Zeit angenommen wirdj) ein Drittel mehr 

werth seif als die darauf ingrossirten Schulden; 

2) dafs er seine Zinsen bis zum Jahr 1807 richtig 

abgetragen; 3) es mus ihm nicht erwiesen werden 

können, dafs er, aufser seinen Gütern, andere 

Duellen besitzt, aus welchen er seine Verbindlich

keiten in Ansehung des Capitals oder der Zinsen 

erfüllen kann,

2.

Die Gläubiger können unter folgenden Bedin

gungen auch während des Indults auf die Bezah

lung des Capitals und der Zinsen dringen,

a) Wenn sie erweislich machen, dajs der Guts

besitzer das Gut deteriorirt, und überhaupt 

eine solche Wirthschaft führt, dajs daraus 

auch bei bessern Zeiten für sie Gefahr ent

stehen könnte,

b) Wenn einer von ihnen, oder alle vereint, das 

Gut für den vollen, nach obigen Grundsätzen 



aus gemittelt en Taxwerth annehmen rvollen. 

In diesem Falle mufs jedoch das Gut in einer 

Audion mit dem ersten Gebote der Taxe zum 

freien Verkaufe ausgestellt werden.

c) Wenn sich die Gläubiger freiwillig bereit er

klären, für einen -Silberrubel 9 Assignations- 

rubel anzunehmen.

3.

Die Zinsen müssen zur Hälfte baar, die andere 

Hälfte aber mit unverzinsbaren Coupons, die auf 

das Gut lauten, und alle obige Rechte des Capi- 

tals haben, bezahlt werden. Diese Coupons mufs 

der Gutsbesitzer nach Ablauf des Indults derge

stalt einlösen, dafs er mit jedem Jahre zugleich 

ein Jahr rückständiger Zinsen bezahlt.

Nur ein so modificirtes Moratorium scheint 

mir mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit ver

träglich zu segn, und den von den Zeitumständen 

gedrückten Gläubigern diejenige Erleichterung zu

t X
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gewähren, die sie von der Regierung allein ver

langen können.

Wenn Ihnen mein langer Brief auch nichts 

Neues sagt, so wird es mich doch freuen, wenn er 

Ihnen zu einem neuen Beweise meiner Hochachtung 

dient, indem ich Ihnen wenigstens zeigen wollte, 

dafs ich Ihren Hufsatz mit Interesse und Aufmerk

samkeit gelesen habe u. s. w.

Jak ob.


